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Satzung

über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung

für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr

der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

vom 30.03.2023

Der Verbandsgemeinderat Kirchheimbolanden hat aufgrund des $ 24 Gemeindeordnung für Rhein-

land-pfalz tCe-mO), des $ 8 Abs. 3, der $$ 33 und 36 des Landesgesetzes Üb-er den Brandschutz, die

allgemeine Hilfe, und den Katastrophenschutz (LBKG) sowie der $ 2 Abs. 1, $ 7 und $ B des Kommu-

naiabgabengesetzes (KAG) in den jeweils gültigen Fassungen folgende Satzung beschlossen, die

hiermit bekannt gemacht wird:

sl
Grundsatz

(1) Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden unterhält zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brand-

schutz und der allgemeinen Hilfe eine Feuerwehr.

Ersatzanspritche nach anderen Vorschriften bleiben unberührt.
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U nentgeltliche Leistungen

Vorbehalflich des $ 3 sind alle Maßnahmen der Feuerwehr zur Abwehr von Brandgefahren, anderen

Gefahren (Atlgemäine Hilfe)oder im Rahmen des Katastrophenschutzes ($ 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3' 5 8

Abs. 2, g 19 Abs. 1 LBKG in der jeweils gültigen Fassung) unentgeltlich.
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Entgeltliche Leistungen

(1) Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden kann für die in $ 36 Abs. 1 und 2 LBKG aufgeführ-

ten Leistungei Kostenersatz erheben, wobei $ 94 Abs. 2 der Gemeindeordnung keine An-

wendung findet.

Darüber hinaus sollen Gebühren erhoben werden für alle Leistungen, die die Feuerwehr im

Rahmen ihrer Möglichkeiten außerhalb der Gefahrenabwehr erbringt, insbesondere

j. überwiegend im privaten lnteresse durchgeführten Leistungen, beispielsweise Arbei-

ten an där Einsaizstelle nach Beseitigung der allgemeinen Gefahr, das Offnen und

Absichern von Türen, Fenstern und Äufzügen (außer in den Fällen des $ 1 Abs. 1 Nr.

1 bis 3 LBKG),

2. für die Gestellung von Brandsicherheitswachen gemäß S 33 LBKG sowie für die Ge-

stellung von Braidsicherheitswachen, wenn sie aufgrund anderer Vorschriften ange-

ordnet werden.

(2)



(2)

(3)

(4)

(1)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Von dem Ersatz der Kosten oder der Erhebung von Gebühren kann ganz oder teilweise abge-

sehen werden, soweit dies nach Lage des Einzelfalls eine unbillige Härte darstellt oder auf-
g ru nd öffentl iche n I nteresses gerechtfertigt ist.

Bei Amtshilfeleistungen richtet sich der Kostenersatz nach $ 8 des Verwaltungsverfahrensge-
setztes.
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Kosten- und Gebührenschuldner

Kostenschuldner im Sinne des $ 3 Abs. 1 dieser Satzung sind die in $ 36 Abs. 1 und 2 LBKG

genannten Verpflichteten.

Gebührenschuldner für die Brandsicherheitswachen sind die Veranstalterin oder Veranstalter.

lm übrigen ist Gebührenschuldner im Sinne des $ 3 Abs. 2 dieser Satzung wer als Benutzer

die Hilfe- oder Dienstleitungen der Feuerwehr in Anspruch nimmt oder anfordert. Wird die

Feuerwehr im lnteresse eines Dritten (2.8. Mieter oder Pächter) in Anspruch genommen, so

haften dieser ftir die Gebührenschuld nur, wenn die lnanspruchnahme seinem wirklichen oder

mutmaßlichen Wllen entsPricht.

Mehrere Kostenersatz- u nd Gebü hrenpflichtige haften als Gesamtschuldner.
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Berechnung des Kostenersatzes und der Gebühren

Der Kostenersatz und die Gebühren werden in der Regel in Stundensätze für Einsatzkräfte

und Einsatzfahzeuge nach Maßgabe des $ 36 Abs. 7 bis 11 LBKG erhoben. Die Höhe der

Stundensätze ergibi sich aus dem in der Anlage zu dieser Satzung beigefügten Verzeichnis,

das Bestandteil der Satzung ist.

Für Personal- und Sachkosten hauptamtlicher Einsatzkrafte gilt $ 2 der Landesverordnung

über die Gebühren für Amtshandlungen allgemeiner Art (Allgemeines Gebührenverzeichnis)
vom 0g.11.2007 (GVBI. 5.277, BS 2013-1-1) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend,

soweit sich aus $ 36 Abs. 6 SaE 4 LBKG nichts anderes ergibt.

Die personalkosten für ehrenamtliche Einsatzkräfte werden auf der Grundlage des $ 36 Abs.

7 LBKG erhoben.

Für die Feuerwehr- und andere Einsatzfahzeuge ergeben sich die Stundensätze aus dem in

der Anlage zu dieser Satzung beigefügten Verzeichnis. Stundensätze nach der Verordnung

des zuständigen Ministeriumi gemäß S 36 Abs. 10 LBKG gehen den Stundensätzen nach

Satz 1 vor, iri übrigen bleiben ln dieser Satzung geregelte Stundensätze für weiter Feuer-

wehr- und andere Einsatzfahrzeuge unberührt'

Die Stundensätze werden halbstundenweise abgerechnet. Angefangen Stunden werden bis

zu 30 Minuten auf halbe Stunden, drüber hinaus auf volle Stunden aufgerundet'

Die Einsatzdauer beginnt beim Personaleinsatz mit der Alarmierung und endet nach Wieder-

herstellung der Einsätzbereitschaft der Fahrzeuge bzw. nach Ende der notwendigen Aufräu-

mungs- uriO neinigungszeiten. Bei Fahrzeugen beginnt die Einsatzdauer mit der Abfahrt aus

dem-Feuerwenrgerate-naus und endet mit der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft der

Fahrzeuge.

Daneben kann Ersatz der Kosten verlangt werden, die der Verbandsgemeinde Kirchheimbo-

landen entstehen fitr

1. den Einsatz von Hilfsorganisationen, für Hilfe leistende Einheiten und Einrichtungen

anderer Aufgabenträgei, tUr Werkfeuerwehren oder andere Hilfe oder Amtshilfe leis-
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tende Behörden, Einrichtungen und Organisationen,

2. Entschädigungen, die nach $ 30 Abs. 1 LBKG geleistet werden,

3. Sonstige durch den Einsatz verursachte notwendige Kosten und Auslagen zuzüglich

eines Verwaltungszuschlages von 10 v.H., insbesondere

a) für Entgelte, die im Rahmen der zur Gewährleistung einer wirksamen Gefahrenab-

wehr erfoiderlichen vertraglichen I nanspruch nahme Dritter gezahlt werden,

b) für die Verwendung von Sonderlösch- und Sondereinsatzmitteln und

c) für die Reparatur oder für den Eisatz von beim Einsatz beschädigten Fahrzeugen

oder Ausrüstungen.
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Entstehung, Erhebung und Fälligkeit

Der Anspruch auf Erstattung von Kosten in den Fällen der $$ 33 und 36 LBKG entsteht mit

Abschluös der erbrachten Hilfeleistung. Der Anspruch auf Vergütung für eine Maßnahme au-

ßerhalb der Gefahrenabwehr (Gebühr) entsteht mit der Anforderung der Dienstleistung.

Der Kostenersatz und die Gebühr wird durch einen Leistungsbescheid geltend gemacht.

Die zu erstattenden Kosten und Gebtrhren sind innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe

des Bescheides fällig. Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden ist berechtigt, vor Durchfüh-

rung von Maßnahmen außerhalb der Gefahrenabwehr Vorauszahlungen zu fordern.
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Haftungsausschluss

Für Schäden, die bei Hilfe- und Diensfleistungen nach $ 8 Abs. 3 LBKG durch Feuenrvehrangehörige

verursacht werden, haftet die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden nur, wenn der Schaden auf

vorsäEliches oder grob fahrlässiges Veihalten der Feuerwehrangehörigen zurtickzuführen ist.
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Umsatzsteuer

Sofern einzelne Gebühren für Leistungen der Feuerwehr der Anwendung des $ 2 b Umsatzsteuerge-

setz (USIG) unterliegen, so erhöht sici die Gebühr für die jeweilige Leistung um die zum Zeitpunkt der

Leistungserbringung gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer.
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Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung tiber den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und

Dienstleistüngen der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden vom 19.12.2018
außer Kraft.

Soweit Ansprüche nach der aufgrund von Absatz 2 aufgehobenen Satzung entstanden sind,

gelten die bisherigen Regelungen weiter.

, 30.03.2023
ndevenraltung

Die erfolgte heute im
Amtsblatt Nr der VG

Aushang in

n

I.A.



Anlage

zur Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung

für die Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr

der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

vom 30.03.2023

Verzeichnis der Kostensätze für Leistunqen der Feuenrvehr

Nr. Beschreibu Kosten
1 Personal
1.1 ie freiwilliqe Feuerwehrangehö 37.70 EUR/Std

1.2 Hauptamtliche/r Feu erweh rangehörige/r
(Gerätewart, sonstige bei der Verbandsgemeinde be-

Feuerweh en

37,70 EUR/Std

1.3 Brandsicherheitsdienst je Ei nsatzkraft 37,70 EUR/Std

2 Fahrzeuge
ie Fahrzeuq einschließlich Gerätebeladung

2.1 MTF - Mannschaftstran 48,-- EUR/Std.

2.2 TSF _ 45 EUR/Std.

2.3 KLF - Kleinlöschfahrze 94 EUR/Std.

2.4 MZF - Meh T7 EUR/Std.

2.5 KTLF - Kleintanklöschfahzeug 25 EUR/Std

2.6 TLF 20140 SL - Tanklöschfahrzeu 210,-- EUR/Std

2.7 TLF 16125 - Tanklöschfahrzeug 215,-- EUR/Std

2.8 LF16TS- fah 228,-- EUR/Std

2.9 HLF 20 - Hilfeleistungslöschfahrzeug 300.-- EUR/Std

2.10 LF 8/6 - Lösch 18,.- EUR/Std

2.11 VRW - Vorau en EUR/Std

2.12 RW-Rüstwagen -- EUR/Std

2.13 DLK - Drehleiter mit Korb -. EUR/Std

2.14 ELW 1 - Einsatzleitwagen 1 -- EUR/Std

2.15 GW-G2 _ ut 16,-- EUR/Std

2.16 SW 2000 - Schlauchwagen 20,-- EUR/Std

2.17 KdoW- Kom -- EUR/Std

2.18 HLF 10 - Hilfeleistungslöschfahrzeug 

-

-- EUR/Std

2.19 MAN Kat 1 1 -- EUR/Std

2.20 GW-Unwetter -- EUR/Std

3 Geräte
3.1 Beleuchtu mit 3 Scheinwerfern 30 EUR/Std.

Je Scheinwerfer einzeln 10 EUR/Std.

3.2 Be- und 20 EUR/Std

3.3 F rilze 15 EU

3.4 20,-- EUR/Std
25 EUR/Std3.5

20,- EUR/je Einsatz
25,- EUR/je Einsatz

3.6 älter
Bis 10 m3

Über 10 m'
3.7 Pressluftatmer 50 E Einsatz

3.8 Schlauchmaterial B/C/D 1 --E T

3.9 Strahlrohr B/C 15,- EUR/1. Tag
E weitere



3.10 Tauchoumpe 30 EUR/Std.

3.11 lndu er 25.-- EUR/Std.

3.12 Wärmebildkamera 50,* EUR/ie Einsatz

3.13 Beleuchtungssatz mit 3 Ballon leuchten
Je Ballonleuchte einzeln

30,-- EUR/Std.
10,-- EUR/Std.

3.14 Hohlstrahlrohr 20,- EUR/1. Tag
10,- EUR/ie weiterer Tag

4 Pauschale Verrechnu en
4.1 Reinigen und Prüfen der persönlichen Ausrüstung

(PSA)
Die Reinigung und Prüfung im
Einsatz gebrauchter persön li-
cher Ausstattungsgegenstände
werden nach dem Reinigungs-
und Prüfaufwand berechnet:

20,-- EUR/komplett
8,- EUR/je Einzelteil

Erforderl iche Ersatzbesch affu n-
gen werden dem Gebühren-
und Kostenersatzpfl ichtigen in
Rechnunq qestellt.

4.2 Reinigung und Desinfizieren einschl.
schutzanzügen (nicht kontaminierte

Prüfen von Voll-
Chemikalien-

schutzanzüge)

Die Reinigung und Desinfektion
im Einsatz gebrauchter Voll-
schutzanzüge werden nach
dem Reinigungs- und Prüfauf-
wand berechnet:
60,- EUR/je Anzug

Erforderl iche Ersatzbesch affu n-
gen werden dem Gebühren-
und Kostenersatzpflichtigen in

Rechnu

n berprufu n g von n icht kontami n ierten Vollsch u tzanzü-

oen

35,- EUR/je Anzug

4.3 Reini n Desinfizieren und Prüfen
Atemschutzqeräte 20 EU Stück

Atemschutzmaske 15,- EUR/ie Stück

Lunoenautomat 15.- EUR/ie Stück

Ersatzbeschaffungen Erforderl iche Ersatzbeschaffu n-
gen werden in Rechnung ge-
stellt.

4.4 Fü len von Pressl uftflasch en für Feuerweh ren E ro Liter

4.5 Einbinden von Schlauch kupplungen B/C/D 10 EU Stttck

4.6 Schläuche wasch en-trocknen-prüfen
B-Druckschläuche
C-Druckschläuche
D-Druckschläuche

15,- EUR/je Schlauch
13,- EUR/je Schlauch
10.- EUR/ie Schlauch

4.7 Vulka nisieren von Schläuchen 10 E Flickstelle

4.8 Arbeitsleinen -- EU Stück

4.9 Wohnu Au ohne akute Gefahr 150,-- EUR/ie Einsatz

4.10 Beseitigung eines Wesoennestes 60.- EUR/ie Einsatz
45.- EUR/ie Sack4.11 E u von belastetem lbindemittel

4.12 Fehlalarm durch Brandmeldeanlaqen 524,39 EUR/ie Einsatz
Gebühren für die missbräuchli-
che Alarmierung werden nach
ausgerückten Fahrzeugen und
Zeit-, Material- sowie Personal-
aufwand gemäß der Satzung
berechnet.

4.13 Missbräuch liche Alarmierung



4.14 Tragehilfe für DRK Gebühren werden nach ausge-
rückten Fahrzeugen und Zeit-,
Material- sowie Personalauf-
wand gemäß der Satzung be-
rechnet

4.15 Türöffnung bei Hausnotruf Gebühren werden nach ausge-
rückten Fahrzeugen und Zeit-,
Material- sowie Personalauf-
wand gemäß der Satzung be-
rechnet

4.16 Ölbindemittel (je Sack) Abrechnung nach den tatsächli-
chen Beschaffungskosten zzgl.
10 o/o (lt. $ 5 Vl dieser Satzung)

4.17 Säurebindemittel (je Sack) Abrechnung nach den tatsächli-
chen Beschaffungskosten zzgl.
10 o/o (lt. Q 5 Vl dieser Satzung)

4.18 Profilzylinder Abrechnung nach den tatsächli-
chen Beschaffunqskosten

4.19 Halbzylinder Abrechnung nach den tatsächli-
chen Beschaffungskosten

4.20 Schaummittel (pro Liter) Abrechnung nach den tatsächli-
chen Beschaffungskosten
(lt. q 5 V dieser Satzunq)


